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Regenbogenfamilientag: Familienvielfalt rechtlich anerkennen und
Freizügigkeit in Europa absichern
Entwurf für Reform zum Abstammungsrecht wird Familienvielfalt nicht gerecht

Anlässlich des Internationalen Regenbogenfamilientags mit dem Motto „Families: United We

Stand“ am Sonntag, den 05. Mai, erklärt Gabriela Lünsmann, Mitglied im Bundesvorstand des

Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD):

Ein modernes Familien- und Abstammungsrecht dient dem Kindeswohl und stärkt Familien.

Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) fordert, dass Regenbogenfamilien in ihren diversen

Konstellationen endlich rechtlich anerkannt und abgesichert werden. Kein Kind darf bezüglich

seiner Familienform benachteiligt werden. Die jetzige Diskriminierung von Regenbogenfamilien

geht zu Lasten der Versorgung und Absicherung der Kinder, die in Regenbogenfamilien

aufwachsen.

Der LSVD begrüßt, dass mit dem Entwurf von Justizministerin Barley eine Reform des

Abstammungsrechts angegangen wird. Die vorgesehene Mutterschaft der zweiten Mutter ab

Geburt aufgrund der Ehe oder aufgrund der Mutterschaftsanerkennung ist ein wichtiger Schritt.

Allerdings ist die im Entwurf vorgesehene unterschiedliche rechtliche Behandlung von privaten

Samenspenden und ärztlich assistierter künstlicher Befruchtung bei den Anfechtungsrechten nicht

sachdienlich. Der LSVD kritisiert an dem Entwurf auch, dass Vereinbarungen vor der Zeugung

ausdrücklich ausgeschlossen und insgesamt keine verbindlichen Elternschaftsvereinbarungen

zugelassen werden. Zudem lehnt der Entwurf die Verteilung von elterlicher Verantwortung auf

mehr als zwei Personen ausdrücklich ab und sieht keinen selbstbestimmten Eintrag von trans-

und intergeschlechtlichen Eltern in der Geburtsurkunde vor.

Vor dem Hintergrund der Europawahlen [https://www.lsvd.de/de/ct/3083-was-wollen-die-parteien-

fuer-lsbti-in-der-eu-tun-]  fordert der LSVD, dass die EU-Kommission rechtliche Lücken in der

Frage der Freizügigkeit und gegenseitigen Anerkennung von Familien mit gleichgeschlechtlichen

bzw. transgeschlechtlichen Eltern innerhalb der EU schließt. Eingetragene Partnerschaften

oder verheiratete gleichgeschlechtliche Paare werden bislang in der Regel in den EU-Ländern

nicht anerkannt, die diese Rechtsformen selbst nicht im nationalen Recht verankert haben.

Das ist ein großes Problem für die Freizügigkeit innerhalb der EU. Die betroffenen Paare und

Familien erleiden bei einem etwaigen Umzug gravierende Rechtsverluste. Ähnliches gilt für

transgeschlechtliche Eltern.

Hintergrund

Regenbogenfamilien sind Familien, in denen sich mindestens ein Elternteil als lesbisch,

schwul, bisexuell, trans- oder intergeschlechtlich versteht. Neben verheirateten heterosexuellen

Paaren mit Kind(ern) nimmt auch der Anteil an nichtehelichen Lebensgemeinschaften,

Mehreltern- und Patchwork-Konstellationen sowie Regenbogenfamilien, Ein-Elternfamilien und

Pflegefamilien zu. Kinder, Mütter und Väter erleben somit Brüche und Übergänge zwischen

verschiedenen Familienformen und biologische, rechtliche und soziale Elternschaft fallen dabei
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zunehmend auseinander. Diesen Sorge- und Verantwortungsgemeinschaften steht allerdings ein

Rechtssystem gegenüber, dass Vielfalt nicht angemessen berücksichtigt.

- LSVD-Stellungnahme zum Diskussionsteilentwurf eines Gesetzes zur Reform des

Abstammungsrechts [/fileadmin/pics/Dokumente/Reformvorhaben/2019_05_19_LSVD-

Stellungnahme_Abstammungsrecht.pdf]

- LSVD-Positionspapier „Regenbogenfamilien im Recht“ [https://www.lsvd.de/de/ct/458-was-

fordert-der-lsvd-fuer-regenbogenfamilien-]

- „Familie umfassend denken“ – Kapitel 5 im LSVD-Programm „Menschenrechte, Vielfalt und

Respekt“ [/de/ct/410-Menschenrechte-Vielfalt-und-Respekt]

Der Lesben-und Schwulenverband (LSVD) ist ein Bürgerrechtsverband und vertritt die

Interessen und Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen

Menschen (LSBTI).

Gleiche Rechte, Vielfalt und Respekt – wir wollen, dass LSBTI als selbstverständlicher Teil

gesellschaftlicher Normalität akzeptiert und anerkannt werden.
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